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Verordnung (EU) Nr. …/2012 des Rates 

vom 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011  

hinsichtlich der Sonderregelungen für nicht ansässige Steuerpflichtige,  

die Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen  

oder elektronische Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbringen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem1, insbesondere auf Artikel 397, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

                                                 

1 ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Richtlinie 2006/112/EG werden ab 1. Januar 2015 alle 

Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen und 

elektronischen Dienstleistungen in dem Mitgliedstaat besteuert, in dem der 

Dienstleistungsempfänger ansässig ist oder in dem sich sein Wohnsitz oder sein 

gewöhnlicher Aufenthaltsort befindet (im Folgenden "Mitgliedstaat des Verbrauchs"), 

unabhängig davon, wo der Steuerpflichtige ansässig ist, der diese Leistungen erbringt. 

(2) Um die Einhaltung der steuerlichen Pflichten in den Fällen zu vereinfachen, in denen diese 

Dienstleistungen an Nichtsteuerpflichtige erbracht werden, wurde eine Sonderregelung für 

solche Steuerpflichtige eingeführt, die zwar in der Gemeinschaft ansässig sind, aber nicht 

in dem Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistungen erbracht werden (im Folgenden "EU-

Regelung"). Die andere derzeit geltende Sonderregelung für nicht in der Gemeinschaft 

ansässige Steuerpflichtige (im Folgenden "Nicht-EU-Regelung") wurde auf alle diese 

Dienstleistungen ausgeweitet. Damit wird es nicht ansässigen Steuerpflichtigen ermöglicht 

werden, einen Mitgliedstaat der Identifizierung als einzige elektronische Anlaufstelle für 

Zwecke der Mehrwertsteuererfassung und -erklärungen zu benennen. 

(3) Ein Steuerpflichtiger mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat sollte nach der 

EU-Regelung in der Lage sein, einen dieser Mitgliedstaaten als Mitgliedstaat der 

Identifizierung zu benennen, es sei denn der Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit befindet 

sich innerhalb der Gemeinschaft. In diesem Fall ist der Mitgliedstaat der Identifizierung 

derjenige, in dem der Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat. 



 
12596/12  RW/bba/mfa 3 
 DG G 1B  DE 

(4) Um unverhältnismäßige Belastungen für Steuerpflichtige, die die EU-Regelung in 

Anspruch nehmen, zu vermeiden, sollte klargestellt werden, wie eine Änderung des 

Mitgliedstaats der Identifizierung in den Fällen erfolgen kann, in denen der 

Steuerpflichtige seine feste Niederlassung oder den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 

so verlagert, dass eine Änderung des Mitgliedstaats der Identifizierung erforderlich ist, 

damit er die Regelung weiterhin in Anspruch nehmen kann. 

(5) Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie 

elektronische Dienstleistungen, die in den Mitgliedstaaten erbracht werden, in denen der 

Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung 

hat, fallen unter keine der Sonderregelungen. Es ist klarzustellen, dass die Erbringung 

dieser Leistungen direkt in dem betreffenden Mitgliedstaat erklärt werden sollte. 

(6) Da beide Sonderregelungen fakultativ sind, kann ein nicht ansässiger Steuerpflichtiger 

jederzeit beschließen, sie nicht mehr anzuwenden. Es ist erforderlich, festzulegen, wann 

eine solche Entscheidung wirksam wird. 

(7) Um den Steuerbehörden jedoch unnötigen Verwaltungsaufwand zu ersparen, sollte einem 

Steuerpflichtigen, der beschließt, die Inanspruchnahme einer der Sonderregelungen zu 

beenden, für einen bestimmten Zeitraum der erneute Zugang zu dieser Regelung 

verweigert werden. 
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(8) Der Mitgliedstaat der Identifizierung stützt sich für die Aktualisierung der 

Registrierungsdaten in seiner Datenbank auf die vom Steuerpflichtigen erhaltenen 

Angaben. Damit die Datenbanken unverzüglich auf den neuesten Stand gebracht werden 

können, ist es erforderlich, festzulegen, innerhalb welcher Frist der Steuerpflichtige 

relevante Informationen über die Beendigung oder Änderung von Tätigkeiten und über 

sämtliche relevante Änderungen bereits erteilter Angaben mitteilen sollte.  

(9) Einem nicht ansässigen Steuerpflichtigen, der eine Sonderregelung in Anspruch nehmen 

möchte, muss eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer zugeteilt werden. Um zu 

verhindern, dass Steuerpflichtige, die bereits für Mehrwertsteuerzwecke erfasst sind, die 

Sonderregelungen unbeabsichtigt rückwirkend in Anspruch nehmen, muss festgelegt 

werden, ab wann die Sonderregelungen gelten sollten. 

(10) Um Zweifel darüber, welcher Mitgliedstaat zuständig ist, zu vermeiden, sollte festgelegt 

werden, welcher Mitgliedstaat einen Steuerpflichtigen von der Inanspruchnahme einer 

Sonderregelung ausschließen darf. Es sollte ebenfalls festgelegt werden, unter welchen 

Umständen dieser Mitgliedstaat seine Entscheidung über den Ausschluss zu treffen hat und 

ab wann diese Entscheidung wirksam wird. 

(11) Der Begriff der Einstellung der Tätigkeiten durch einen nicht ansässigen Steuerpflichtigen, 

der eine der Sonderregelungen in Anspruch nimmt, sollte klargestellt werden, wie auch der 

Begriff des wiederholten Verstoßens seitens eines nicht ansässigen Steuerpflichtigen.  

(12) Um die Einhaltung der Bestimmungen zu fördern und den Steuerbehörden unnötigen 

Verwaltungsaufwand zu ersparen, sollte einem Steuerpflichtigen, der wegen wiederholten 

Verstoßens von der Inanspruchnahme einer der Sonderregelungen ausgeschlossen ist, für 

einen bestimmten Zeitraum der Zugang zu jeglichen Sonderregelungen verweigert werden. 
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(13) Es sollte klargestellt werden, dass ein Steuerpflichtiger, der die Inanspruchnahme einer der 

Sonderregelungen beendet, von ihr ausgeschlossen ist oder den Mitgliedstaat der 

Identifizierung wechselt, allen seinen steuerlichen Pflichten in Bezug auf die 

Erklärungszeiträume vor der Beendigung der Inanspruchnahme bzw. dem Ausschluss oder 

dem Wechsel in dem Mitgliedstaat nachkommen sollte, der vor der Beendigung der 

Inanspruchnahme bzw. dem Ausschluss oder dem Wechsel der Mitgliedstaat der 

Identifizierung war.  

(14) Um den Mitgliedstaaten des Verbrauchs die Kontrolle zu erleichtern, sollte jeder 

Erklärungszeitraum getrennt behandelt werden, und Änderungen sollten nur an der 

betroffenen Mehrwertsteuererklärung vorgenommen werden. 

(15) Aus Kontrollgründen empfiehlt es sich vorzuschreiben, dass nicht ansässige 

Steuerpflichtige in den Mitgliedstaaten der Identifizierung Mehrwertsteuererklärungen 

abgeben müssen, selbst wenn während des Erklärungszeitraums keine Dienstleistungen 

erbracht wurden. Es sollte auch klargestellt werden, dass der genaue Mehrwertsteuerbetrag 

ohne Auf- oder Abrundung anzugeben ist. 

(16) Es ist erforderlich für Änderungen von Mehrwertsteuererklärungen eine Frist festzulegen, 

innerhalb der Mehrwertsteuererklärungen elektronisch beim Mitgliedstaat der 

Identifizierung abgegeben werden können. Die Mitgliedstaaten des Verbrauchs sollten auf 

jeden Fall in der Lage sein, relevante Informationen direkt von dem Steuerpflichtigen 

anzunehmen oder anzufordern und Mehrwertsteuerfestsetzungen gemäß ihren nationalen 

Vorschriften vorzunehmen. 
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(17) Hat der Mitgliedstaat der Identifizierung den Euro nicht als Währung, so sollten nicht 

ansässige Steuerpflichtige in Bezug auf die Währung, in der alle 

Mehrwertsteuererklärungen im Rahmen der Sonderregelungen abzugeben sind, an die 

Entscheidung des betreffenden Mitgliedstaats gebunden sein. 

(18) Unbeschadet der nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten des Verbrauchs zur 

Verrechnung zuviel entrichteter Steuer und ausschließlich zur Gewährleistung einer 

effizienten Verwaltung der Sonderregelungen durch den Mitgliedstaat der Identifizierung 

und zur Vermeidung eines übermäßigen Verwaltungsaufwands für diesen Mitgliedstaat 

wie auch für die Mitgliedstaaten des Verbrauchs sollte sichergestellt werden, dass 

Steuerpflichtige gezahlte Mehrwertsteuerbeträge nicht mehr als einer 

Mehrwertsteuererklärung zuordnen können, sei es von Beginn an oder durch spätere 

Berichtigung. 

(19) Um die Erhebung der Mehrwertsteuer zu erleichtern und um sicherzustellen, dass in Bezug 

auf die im Rahmen der Sonderregelungen erbrachten Dienstleistungen der richtige Betrag 

gezahlt wird, ist es wichtig, dass für den Fall, dass der nicht ansässige Steuerpflichtige 

keine, zu wenig oder zu viel Steuer entrichtet und in Bezug auf Zinsen, Geldbußen und 

sonstige Abgaben, die entsprechenden Pflichten des Mitgliedstaats der Identifizierung und 

der Mitgliedstaaten des Verbrauchs festgelegt werden. 



 
12596/12  RW/bba/mfa 7 
 DG G 1B  DE 

(20) Nicht ansässige Steuerpflichtige müssen hinreichend ausführliche Aufzeichnungen führen, 

damit die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten des Verbrauchs überprüfen können, ob die 

Mehrwertsteuererklärung korrekt ist. Welche Informationen in diesen Aufzeichnungen 

mindestens enthalten sein müssen, sollte daher festgelegt werden. 

(21) Um die Durchführung der Sonderregelungen zu erleichtern und um zu ermöglichen, dass 

ab dem 1. Januar 2015 erbrachte Dienstleistungen unter diese Regelungen fallen, sollten 

nicht ansässige Steuerpflichtige ihre Registrierungsdaten dem Mitgliedstaat, den sie als 

Mitgliedstaat der Identifizierung benannt haben, ab dem 1. Oktober 2014 übermitteln 

können. 

(22) Die Verordnung (EU) Nr. 282/2011 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Kapitel XI Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 282/2011 erhält folgende Fassung: 

"ABSCHNITT 2 

SONDERREGELUNGEN FÜR NICHT ANSÄSSIGE STEUERPFLICHTIGE, DIE 

TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN, RUNDFUNK- UND 

FERNSEHDIENSTLEISTUNGEN ODER ELEKTRONISCHE DIENSTLEISTUNGEN AN 

NICHTSTEUERPFLICHTIGE ERBRINGEN 

(ARTIKEL 358 BIS 369K DER RICHTLINIE 2006/112/EG) 

UNTERABSCHNITT 1 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 57a 

Für die Zwecke dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. "Nicht-EU-Regelung": die Sonderregelung für von nicht in der Gemeinschaft ansässigen 

Steuerpflichtigen erbrachte Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und 

Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen gemäß Titel XII Kapitel 6 

Abschnitt 2 der Richtlinie 2006/112/EG; 
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2. "EU-Regelung": die Sonderregelung für von in der Gemeinschaft, nicht aber im 

Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen Steuerpflichtigen erbrachte 

Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder 

elektronische Dienstleistungen gemäß Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtlinie 

2006/112/EG; 

3. "Sonderregelung": je nach Zusammenhang "Nicht-EU-Regelung" und/oder "EU-

Regelung"; 

4. "Steuerpflichtiger": ein Steuerpflichtiger, der nicht in der Gemeinschaft ansässig ist, gemäß 

der Definition in Artikel 358a Nummer 1 der Richtlinie 2006/112/EG, oder ein Steuer-

pflichtiger, der nicht im Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässig ist, gemäß der Definition in 

Artikel 369a Absatz 1 Nummer 1 jener Richtlinie. 

UNTERABSCHNITT 2 

ANWENDUNG DER EU-REGELUNG 

Artikel 57b 

Hat ein Steuerpflichtiger, der die EU-Regelung in Anspruch nimmt, den Sitz seiner wirtschaftlichen 

Tätigkeit in der Gemeinschaft, so ist der Mitgliedstaat, in dem sich dieser Sitz befindet, der 

Mitgliedstaat der Identifizierung. 

Hat ein Steuerpflichtiger, der die EU-Regelung in Anspruch nimmt, zwar den Sitz seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit außerhalb der Gemeinschaft, aber mehr als eine feste Niederlassung in 

der Gemeinschaft, so kann er jeden Mitgliedstaat, in dem er eine feste Niederlassung hat, als 

Mitgliedstaat der Identifizierung gemäß Artikel 369a Absatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG 

auswählen. 
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UNTERABSCHNITT 3 

GELTUNGSBEREICH DER EU-REGELUNG 

Artikel 57c  

Die EU-Regelung gilt nicht für Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und 

Fernsehdienstleistungen oder elektronische Dienstleistungen, die in einem Mitgliedstaat erbracht 

werden, in dem der Steuerpflichtige den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste 

Niederlassung hat. Diese Dienstleistungen werden den zuständigen Steuerbehörden dieses 

Mitgliedstaats in der Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 250 der Richtlinie 2006/112/EG 

gemeldet. 

UNTERABSCHNITT 4 

IDENTIFIZIERUNG 

Artikel 57d  

 Erklärt ein Steuerpflichtiger dem Mitgliedstaat der Identifizierung, dass er beabsichtigt, 

eine der Sonderregelungen in Anspruch zu nehmen, so gilt die betreffende Sonderregelung 

ab dem ersten Tag des folgenden Kalenderquartals. 

 Erfolgt die erste Erbringung von Dienstleistungen, die unter diese Sonderregelung fallen, 

jedoch vor dem in Absatz 1 genannten Termin, so gilt die Sonderregelung ab dem Tag der 

ersten Leistungserbringung, vorausgesetzt der Steuerpflichtige unterrichtet den 

Mitgliedstaat der Identifizierung spätestens am zehnten Tag des Monats, der auf diese erste 

Leistungserbringung folgt, über die Aufnahme der unter die Regelung fallenden 

Tätigkeiten. 
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Artikel 57e  

Der Mitgliedstaat der Identifizierung identifiziert den Steuerpflichtigen, der die EU-Regelung in 

Anspruch nimmt, anhand seiner Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer gemäß den Artikeln 214 

und 215 der Richtlinie 2006/112/EG. 

Artikel 57f  

(1) Erfüllt ein Steuerpflichtiger, der die EU-Regelung in Anspruch nimmt, nicht mehr die 

Voraussetzungen gemäß der Definition in Artikel 369a Absatz 1 Nummer 2 der Richtlinie 

2006/112/EG, so ist der Mitgliedstaat, der ihm die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer 

erteilt hat, nicht mehr der Mitgliedstaat der Identifizierung. Erfüllt ein Steuerpflichtiger 

weiter die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung, so gibt er, um 

diese Regelung weiterhin in Anspruch nehmen zu können, als neuen Mitgliedstaat der 

Identifizierung den Mitgliedstaat, in dem er den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit hat, 

oder, wenn er den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nicht in der Gemeinschaft hat, 

einen Mitgliedstaat, in dem er eine feste Niederlassung hat, an. 

(2) Ändert sich gemäß Absatz 1 der Mitgliedstaat der Identifizierung, so gilt diese Änderung 

ab dem Tag, an dem der Steuerpflichtige nicht mehr den Sitz seiner wirtschaftlichen 

Tätigkeit oder keine feste Niederlassung mehr in dem zuvor als Mitgliedstaat der 

Identifizierung angegebenen Mitgliedstaat hat. 
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Artikel 57g  

Ein Steuerpflichtiger, der eine Sonderregelung in Anspruch nimmt, kann die Inanspruchnahme 

dieser Sonderregelung beenden, unabhängig davon, ob er weiterhin Dienstleistungen erbringt, die 

unter diese Sonderregelung fallen können. Der Steuerpflichtige unterrichtet den Mitgliedstaat der 

Identifizierung mindestens 15 Tage vor Ablauf des Kalenderquartals vor demjenigen, in welchem er 

die Inanspruchnahme der Regelung beenden will. Eine Beendigung ist ab dem ersten Tag des 

nächsten Kalenderquartals wirksam. 

Mehrwertsteuerpflichten im Zusammenhang mit der Erbringung von Telekommunikations-

dienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronischen Dienstleistungen, die 

nach dem Zeitpunkt entstehen, zu dem die Beendigung der Inanspruchnahme wirksam wurde, wird 

direkt bei den Steuerbehörden des betreffenden Mitgliedstaats des Verbrauchs nachgekommen. 

Beendet ein Steuerpflichtiger die Inanspruchnahme einer der Sonderregelungen gemäß Absatz 1, so 

wird er in jedem Mitgliedstaat für zwei Kalenderquartale ab dem Datum der Beendigung der 

Inanspruchnahme von der Sonderregelung ausgeschlossen. 
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UNTERABSCHNITT 5 

BERICHTSPFLICHTEN 

Artikel 57h [Artikel 57f] 

(1) Ein Steuerpflichtiger unterrichtet den Mitgliedstaat der Identifizierung spätestens am 

zehnten Tag des folgenden Monats auf elektronischem Wege von 

– der Beendigung seiner unter eine Sonderregelung fallenden Tätigkeiten,  

– jeglichen Änderungen seiner unter eine Sonderregelung fallenden Tätigkeiten , durch 

die er die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Sonderregelung nicht 

mehr erfüllt, und 

– sämtlichen Änderungen der zuvor dem Mitgliedstaat der Identifikation mitgeteilten 

Angaben.  

(2) Ändert sich der Mitgliedstaat der Identifizierung gemäß Artikel 57f, so unterrichtet der 

Steuerpflichtige die beiden betroffenen Mitgliedstaaten spätestens am zehnten Tag des 

Monats, der auf die Verlagerung des Sitzes der wirtschaftlichen Tätigkeit oder der festen 

Niederlassung folgt, über diese Änderung. Er teilt dem neuen Mitgliedstaat der 

Identifizierung die Registrierungsdaten mit, die erforderlich sind, wenn ein 

Steuerpflichtige eine Sonderregelung erstmals in Anspruch nimmt. 
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UNTERABSCHNITT 6 

AUSSCHLUSS 

Artikel 58 

Findet zumindest eines der Ausschlusskriterien gemäß den Artikeln 363 und 369e der Richtlinie 

2006/112/EG auf einen Steuerpflichtigen, der eine der Sonderregelungen in Anspruch nimmt, 

Anwendung, so schließt der Mitgliedstaat der Identifizierung diesen Steuerpflichtigen von der 

betreffenden Regelung aus. 

Nur der Mitgliedstaat der Identifizierung kann einen Steuerpflichtigen von der Inanspruchnahme 

einer der Sonderregelungen ausschließen. 

Der Mitgliedstaat der Identifizierung stützt seine Entscheidung über den Ausschluss auf alle 

verfügbaren Informationen, einschließlich Informationen eines anderen Mitgliedstaats. 

Der Ausschluss ist ab dem ersten Tag des Kalenderquartals wirksam, das auf den Tag folgt, an dem 

die Entscheidung über den Ausschluss dem Steuerpflichtigen elektronisch übermittelt worden ist. 

Ist der Ausschluss jedoch auf eine Änderung des Sitzes der wirtschaftlichen Tätigkeit oder der 

festen Niederlassung zurückzuführen, so ist der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung wirksam. 
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Artikel 58a 

Hinsichtlich eines Steuerpflichtigen, der eine Sonderregelung in Anspruch nimmt und der über 

einen Zeitraum von acht aufeinander folgenden Kalenderquartalen in keinem Mitgliedstaat des 

Verbrauchs der betreffenden Regelung unterliegende Dienstleistungen erbracht hat, wird davon 

ausgegangen, dass er seine steuerbaren Tätigkeiten im Sinne des Artikels 363 Buchstabe b bzw. des 

Artikels 369e Buchstabe b der Richtlinie 2006/112/EG beendet hat. Diese Beendigung hindert ihn 

nicht daran, bei Wiederaufnahme seiner unter eine Sonderregelung fallenden Tätigkeiten eine 

Sonderregelung in Anspruch zu nehmen. 

Artikel 58b 

(1) Der Ausschluss eines Steuerpflichtigen von einer der Sonderregelungen wegen 

wiederholten Verstoßes gegen die einschlägigen Vorschriften gilt in jedem Mitgliedstaat 

und für beide Regelungen während acht Kalenderquartalen nach dem Kalenderquartal, in 

dem der Steuerpflichtige ausgeschlossen wurde. 

(2) Als wiederholter Verstoß gegen die Vorschriften einer der Sonderregelungen im Sinne des 

Artikels 363 Buchstabe d oder des Artikels 369e Buchstabe d der Richtlinie 2006/112/EG 

durch den Steuerpflichtigen gelten mindestens die folgenden Fälle: 

a) dem Steuerpflichtigen wurden vom Mitgliedstaat der Identifizierung für drei 

unmittelbar vorhergehende Kalenderquartale Erinnerungen gemäß Artikel 60a erteilt 

und die Mehrwertsteuererklärung wurde für jedes dieser Kalenderquartale nicht 

binnen zehn Tagen, nachdem die Erinnerung erteilt wurde, abgegeben; 
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b) vom Mitgliedstaat der Identifizierung wurden ihm für drei unmittelbar 

vorhergehende Kalenderquartale Erinnerungen gemäß Artikel 63a erteilt und der 

Gesamtbetrag der erklärten Mehrwertsteuer ist von ihm nicht binnen zehn Tagen, 

nachdem die Erinnerung erteilt wurde, für jedes dieser Kalenderquartale gezahlt 

außer wenn der ausstehende Betrag weniger als 100 EUR für jedes dieser 

Kalenderquartale beträgt; 

c) er hat nach einer Aufforderung des Mitgliedstaats der Identifizierung oder des 

Mitgliedstaats des Verbrauchs und einen Monat nach einer nachfolgenden 

Erinnerung des Mitgliedstaats der Identifizierung die in den Artikeln 369 und 369k 

der Richtlinie 2006/112/EG genannten Aufzeichnungen nicht elektronisch zur 

Verfügung gestellt. 

Artikel 58c 

Ein Steuerpflichtiger, der von einer der Sonderregelungen ausgeschlossen worden ist, kommt allen 

seinen Mehrwertsteuerpflichten im Zusammenhang mit der Erbringung von 

Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronischen 

Dienstleistungen, die nach dem Zeitpunkt entstehen, zu dem der Ausschluss wirksam wurde, direkt 

bei den Steuerbehörden des betreffenden Mitgliedstaats des Verbrauchs nach. 



 
12596/12  RW/bba/mfa 17 
 DG G 1B  DE 

UNTERABSCHNITT 7 

MEHRWERTSTEUERERKLÄRUNG 

Artikel 59 

(1) Jeder Erklärungszeitraum im Sinne des Artikels 364 oder des Artikels 369f der Richtlinie 

2006/112/EG ist ein eigenständiger Erklärungszeitraum. 

(2) Gilt eine Sonderregelung gemäß Artikel 57d Absatz 2 ab dem ersten Tag der 

Leistungserbringung, so gibt der Steuerpflichtige eine gesonderte Mehrwertsteuererklärung 

für das Kalenderquartal ab, in dem die erste Leistungserbringung erfolgt ist. 

(3) Wurde ein Steuerpflichtiger während eines Erklärungszeitraums im Rahmen jeder der 

Sonderregelungen registriert, so richtet er im Rahmen jeder Sonderregelung 

Mehrwertsteuererklärungen und entsprechende Zahlungen hinsichtlich der Erbringung von 

Dienstleistungen und die von dieser Regelung erfassten Zeiträume an den Mitgliedstaat der 

Identifizierung. 
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(4) Ändert sich gemäß Artikel 57f der Mitgliedstaat der Identifizierung nach dem ersten Tag 

des betreffenden Kalenderquartals, so richtet der Steuerpflichtige 

Mehrwertsteuererklärungen und entsprechende Mehrwertsteuerzahlungen an den 

ehemaligen und an den neuen Mitgliedstaat der Identifizierung, die sich auf die Erbringung 

von Dienstleistungen während der Zeiträume, in denen die Mitgliedstaaten jeweils 

Mitgliedstaat der Identifizierung waren, beziehen. 

Artikel 59a 

Hat ein Steuerpflichtiger, der eine Sonderregelung in Anspruch nimmt, während eines 

Erklärungszeitraums keine Dienstleistungen in irgendeinem Mitgliedstaat des Verbrauchs im 

Rahmen dieser Sonderregelung erbracht, so reicht er eine Mehrwertsteuererklärung ein, aus der 

hervorgeht, dass in dem Zeitraum keine Dienstleistungen erbracht wurden (MwSt-Nullmeldung). 

Artikel 60 

Die Beträge in den Mehrwertsteuererklärungen im Rahmen der Sonderregelungen werden nicht auf 

die nächste volle Einheit auf- oder abgerundet. Es ist jeweils der genaue Mehrwertsteuerbetrag 

anzugeben und abzuführen. 
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Artikel 60a 

Der Mitgliedstaat der Identifizierung erinnert Steuerpflichtige, die keine Mehrwertsteuererklärung 

gemäß Artikel 364 oder Artikel 369f der Richtlinie 2006/112/EG abgegeben haben, auf 

elektronischem Wege an ihre Verpflichtung zur Abgabe dieser Erklärung. Der Mitgliedstaat der 

Identifizierung erteilt die Erinnerung am zehnten Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Erklärung 

hätte vorliegen sollen, und unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten auf elektronischem Wege über 

die Erteilung einer Erinnerung. 

Für alle nachfolgenden Mahnungen und sonstigen Schritte zur Festsetzung und Erhebung der 

Mehrwertsteuer ist der betreffende Mitgliedstaat des Verbrauchs zuständig. 

Der Steuerpflichtige gibt die Mehrwertsteuererklärung ungeachtet jeglicher durch den Mitgliedstaat 

des Verbrauchs erteilter Mahnungen und getroffener Maßnahmen im Mitgliedstaat der 

Identifizierung ab. 

Artikel 61 

(1) Änderungen der in einer Mehrwertsteuerklärung enthaltenen Zahlen werden nach ihrer 

Abgabe ausschließlich im Wege von Änderungen dieser Erklärung und nicht durch 

Berichtigungen in einer nachfolgenden Erklärung vorgenommen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Änderungen sind innerhalb von drei Jahren ab dem Tag, an dem 

die ursprünglichen Erklärung abzugeben war, auf elektronischem Wege beim Mitgliedstaat 

der Identifizierung abzugeben. 

Die Vorschriften des Mitgliedstaats des Verbrauchs in Bezug auf Steuerfestsetzungen und 

Änderungen bleiben jedoch unberührt. 
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Artikel 61a 

Wenn ein Steuerpflichtiger  

a) die Inanspruchnahme einer der Sonderregelungen beendet,  

b) von einer der Sonderregelungen ausgeschlossen wird oder  

c) den Mitgliedstaat der Identifizierung gemäß Artikel 57f ändert, 

richtet er seine abschließende Mehrwertsteuererklärung und die entsprechende Zahlung sowie 

jegliche Berichtigungen oder verspätete Abgabe vorangegangener Mehrwertsteuererklärungen und 

die entsprechenden Zahlungen an den Mitgliedstaat, der vor der Beendigung, dem Ausschluss oder 

der Änderung der Mitgliedstaat der Identifizierung war.  

UNTERABSCHNITT 8 

WÄHRUNG 

Artikel 61b 

Bestimmt ein Mitgliedstaat der Identifizierung, dessen Währung nicht der Euro ist, dass die 

Mehrwertsteuererklärungen in seiner Landeswährung zu erstellen sind, so gilt diese Bestimmung 

für die Mehrwertsteuererklärungen von allen Steuerpflichtigen, die Sonderregelungen in Anspruch 

nehmen. 
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UNTERABSCHNITT 9 

ZAHLUNGEN 

Artikel 62 

Unbeschadet des Artikels 63a Absatz 3 und des Artikels 63b richtet ein Steuerpflichtiger alle 

Zahlungen an den Mitgliedstaat der Identifizierung. 

Mehrwertsteuerzahlungen des Steuerpflichtigen gemäß Artikel 367 oder Artikel 369i der 

Richtlinie 2006/112/EG beziehen sich nur auf die gemäß Artikel 364 oder Artikel 369f dieser 

Richtlinie abgegebene Mehrwertsteuererklärung. Jede spätere Berichtigung der gezahlten Beträge 

durch den Steuerpflichtigen wird ausschließlich unter Bezugnahme auf diese Erklärung 

vorgenommen und darf weder einer anderen Erklärung zugeordnet noch bei einer späteren 

Erklärung berichtigt werden. Bei jeder Zahlung ist die Referenznummer der betreffenden 

Steuererklärung anzugeben. 

Artikel 63 

Hat ein Mitgliedstaat der Identifizierung einen Betrag vereinnahmt, der höher ist als es der 

Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 364 oder Artikel 369f der Richtlinie 2006/112/EG 

entspricht, so erstattet er dem betreffenden Steuerpflichtigen den zu viel gezahlten Betrag direkt. 

Hat ein Mitgliedstaat der Identifizierung einen Betrag aufgrund einer Mehrwertsteuererklärung 

erhalten, die sich später als unrichtig herausstellt, und hat er diesen Betrag bereits an die 

Mitgliedstaaten des Verbrauchs weitergeleitet, so erstatten diese Mitgliedstaaten des Verbrauchs 

dem Steuerpflichtigen direkt ihren jeweiligen Anteil an dem zu viel gezahlten Betrag. 
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Beziehen sich die zuviel gezahlten Beträge jedoch auf Zeiträume bis einschließlich zum letzten 

Erklärungszeitraum im Jahr 2018, erstattet der Mitgliedstaat der Identifizierung den betreffenden 

Anteil des entsprechenden Teils des gemäß Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 

einbehaltenen Betrags, und der Mitgliedstaat des Verbrauchs erstattet den zu viel gezahlten Betrag 

abzüglich des vom Mitgliedstaat der Identifizierung erstatteten Betrags. 

Die Mitgliedstaaten des Verbrauchs unterrichtet den Mitgliedstaat der Identifizierung auf 

elektronischem Wege über den Betrag dieser Erstattungen. 

Artikel 63a 

Gibt ein Steuerpflichtiger zwar eine Mehrwertsteuererklärung gemäß Artikel 364 oder Artikel 369f 

der Richtlinie 2006/112/EG ab, aber es wird keine Zahlung oder eine geringere Zahlung als die sich 

aus der Erklärung ergebende Zahlung geleistet, so schickt der Mitgliedstaat der Identifizierung dem 

Steuerpflichtigen am zehnten Tag nach dem Tag, an dem die Zahlung gemäß Artikel 367 oder 

Artikel 369i der Richtlinie 2006/112/EG spätestens zu leisten war wegen der überfälligen 

Mehrwertsteuer eine Erinnerung auf elektronischem Wege. 

Der Mitgliedstaat der Identifizierung unterrichtet die Mitgliedstaaten des Verbrauchs auf 

elektronischem Wege über die Versendung der Erinnerung. 

Für alle nachfolgenden Mahnungen und sonstigen Schritte zur Erhebung der Mehrwertsteuer ist der 

betreffende Mitgliedstaat des Verbrauchs zuständig. Sind vom Mitgliedstaat des Verbrauchs 

nachfolgende Mahnungen erteilt worden, erfolgt die entsprechende Mehrwertsteuerzahlung an 

diesen Mitgliedstaat. 
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Der Mitgliedstaat des Verbrauchs unterrichtet den Mitgliedstaat der Identifizierung auf 

elektronischem Wege über die Erteilung der Mahnung. 

Artikel 63b 

Ist keine Mehrwertsteuererklärung abgegeben worden, oder ist die Mehrwertsteuererklärung zu spät 

abgegeben worden oder ist sie unvollständig oder unrichtig, oder wird die Mehrwertsteuer zu spät 

gezahlt, so werden etwaige Zinsen, Geldbußen oder sonstige Abgaben von dem Mitgliedstaat des 

Verbrauchs berechnet und festgesetzt. Der Steuerpflichtige zahlt diese Zinsen, Geldbußen oder 

sonstige Abgaben direkt an den Mitgliedstaat des Verbrauchs. 

UNTERABSCHNITT 10 

AUFZEICHNUNGEN 

Artikel 63c 

(1) Um als hinreichend ausführlich im Sinne der Artikel 369 und 369k der Richtlinie 

2006/112/EG angesehen zu werden, enthalten die vom Steuerpflichtigen zu führenden 

Aufzeichnungen die folgenden Informationen: 

a) Mitgliedstaat des Verbrauchs, in dem die Dienstleistung erbracht wird; 

b) Art der erbrachten Dienstleistung; 

c) Datum der Dienstleistungserbringung; 

d) Steuerbemessungsgrundlage unter Angabe der verwendeten Währung; 
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e) jede anschließende Erhöhung oder Senkung der Steuerbemessungsgrundlage; 

f) anzuwendender Mehrwertsteuersatz; 

g) Betrag der zu zahlenden Mehrwertsteuer unter Angabe der verwendeten Währung; 

h) Datum und Betrag der erhaltenen Zahlungen; 

i) alle vor Erbringung der Dienstleistung erhaltenen Vorauszahlungen; 

j) falls eine Rechnung ausgestellt wurde, die darin enthaltenen Informationen; 

k) Name des Dienstleistungsempfängers, soweit dem Steuerpflichtigen bekannt; 

l) Informationen zur Bestimmung des Orts, an dem der Dienstleistungsempfänger 

ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.; 

(2) Der Steuerpflichtige erfasst die Informationen gemäß Absatz 1 so, dass sie unverzüglich 

und für jede einzelne erbrachte Dienstleistung auf elektronischem Wege zur Verfügung 

gestellt werden können." 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Die Mitgliedstaaten erlauben jedoch, dass nicht ansässige Steuerpflichtige die gemäß Artikel 360 

oder Artikel 369c der Richtlinie 2006/112/EG erforderlichen Informationen für die Registrierung 

im Rahmen der Sonderregelungen für nicht ansässige Steuerpflichtige, die Tele-

kommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen oder elektronische 

Dienstleistungen für Nichtsteuerpflichtige erbringen, bereits ab dem 1. Oktober 2014 übermitteln. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 




